
Allgemeine Geschäftsbedingungen
von der terramotion GbR

1. Anmerkung........................................................................................................................................................2

1.1. Die terramotion GbR als Gesellschaft...................................................................................................2

1.2. Vertragsabschluss......................................................................................................................................... 2

2. Vergütung.......................................................................................................................................................... 2

2.1. Grundhonorar.................................................................................................................................................2

2.2. Berechnungsgrundlage............................................................................................................................... 2

2.3. Stundenerfassung......................................................................................................................................... 2

2.4. Zuschläge..........................................................................................................................................................2

2.5. Ausfall / Absage seitens des/der Auftraggeber*in........................................................................... 3

2.5.1. Erstattung der Kosten......................................................................................................................3

2.6. Übernahme der Planung durch den/die Auftraggeber*in............................................................. 3

2.6.1. Nichterfüllung der Planung............................................................................................................3

2.6.2. Kostenübernahme............................................................................................................................. 3

2.6.3. Schadensersatzansprüche..............................................................................................................4

2.7. Zusätzlicher Arbeitsaufwand................................................................................................................... 4

3. Rohmaterial.......................................................................................................................................................4

3.1. Archivierung....................................................................................................................................................4

3.1.1. Archivierungsdauer.......................................................................................................................... 4

3.1.1.1. Verlängerung der Archivierung........................................................................................ 5

3.1.2. Löschung des Rohmaterials........................................................................................................... 5

3.1.3. Vertragsbeendigung......................................................................................................................... 5

3.2. Buy-Out.............................................................................................................................................................5

4. Reisekosten....................................................................................................................................................... 6

4.1. Spesen................................................................................................................................................................ 6

4.2. Reise- & Anfahrtskosten.............................................................................................................................6

4.3. Reisetage ohneDreharbeiten.................................................................................................................. 6

5. Zahlungsbedingungen....................................................................................................................................6

6. Angebot.............................................................................................................................................................. 7

6.1. Angebotsgültigkeit........................................................................................................................................7

6.2. Annahme des Angebots.............................................................................................................................. 7

6.3. Aktualisierung des Angebots....................................................................................................................7

6.3.1. Sonderfall............................................................................................................8
6.4. Offenhalten vonOptionen seitens des/der Auftraggeber*in...................................................... 8

7. Nutzungsrechte &Urheberrecht............................................................................................................... 8

7.1. Externe Urheber............................................................................................................................................ 9

8. Salvatorische Klausel.....................................................................................................................................9

9. Gerichtsstand.................................................................................................................................................10

Gültig ab 12.03.2024
1



1. Anmerkung

1.1. Die terramotion GbR als Gesellschaft
a) Die terramotion GbRwird von den Gesellschaftern Johannes Henri Knorr

und TomKulitze geführt.

b) Die Gesellschaft terramotion GbRwird im Rahmen der geschäftlichen

Tätigkeiten verwendet und steht für Dienstleistungen im Bereich

Medienproduktion.

1.2. Vertragsabschluss

a) Die Verträge zwischen der terramotion GbR und dem/der Auftraggeber*in

kommen durch eine schriftliche odermündliche Vereinbarung oder die

beiderseitige Ausführung der vereinbarten Dienstleistung zustande.

2. Vergütung

2.1. Grundhonorar
DasHonorar bezieht sich auf einen 10 Stunden Produktionstag und Stand-by

Zeiten (exkl. Pausenzeiten). Bei Überschreitung von 10 Stunden Einsatzzeit

werden alle weiteren Stunden nach folgendem Schlüssel abgerechnet (angefangene
Überstunden werden als volle Stunde berechnet):

1. - 2. Überstunde: 1/10 Tageshonorar zzgl. Zuschläge (siehe unter 2.4) + 20%

3. - 4. Überstunde: 1/10 Tageshonorar zzgl. Zuschläge (siehe unter 2.4) + 40%

ab der 5. Überstunde: 1/10 Tageshonorar zzgl. Zuschläge (siehe unter 2.4) + 100%

2.2. Berechnungsgrundlage
Der Tagessatz dient als Berechnungsgrundlage für erbrachte Dienstleistungen. Der volle

Tagessatz wird ab der 5. Stunde in Rechnung gestellt. Bis zur 4. Stundewird ein halber

Tagessatz berechnet.

2.3. Stundenerfassung
Die Stundenerfassung beginnt mit demBeginn der Dienstleistung und endet mit deren

Beendigung. Es werden keine Bruchteile von Stunden berücksichtigt. Die Abrechnung

erfolgt in ganzen Stunden.

2.4. Zuschläge
Nachtzuschlag: +20% des Tageshonorars

(gilt von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

Sonntagszuschlag: +50% des Tageshonorars

Feiertagszuschlag: +100% des Tageshonorars
(bundesweite sowie regionale Feiertage des Auftragnehmers)

Alle Zuschläge sind kumulativ.
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2.5. Ausfall / Absage seitens des/der Auftraggeber*in
Der/die Auftraggeber*in hat jederzeit das Recht, den Auftrag abzusagen.

Sollte der bereits erteilte Auftrag absagt werden oder der Auftrag aus Gründen,

die nicht von der terramotion GbR zu vertreten sind, ausfallen, so ist der/die

Auftraggeber*in verpflichtet, sämtliche entstandenenMaterial- und Zeitkosten zu

erstatten.

Die entstandenen Kosten umfassen unter anderem:

a) bereits erbrachte Leistungen

b) angefalleneMaterial- und Beschaffungskosten

c) aufgewendete Arbeitszeit seitens terramotion GbR und dessen

Mitarbeiter*innen

d) Stornierungsgebühren für bereits gebuchte Dienstleistungen oder

Ressourcen

e) Kosten, die bereits an dritte Dienstleister*innen gezahlt wurden

f) sonstige nachweislich entstandene Kosten, die im Zusammenhangmit dem

Auftrag stehen

2.5.1. Erstattung der Kosten
a) Die Erstattung der entstandenen Kosten erfolgt nach Absage des

Auftrags oder Feststellung des Ausfalls und Erhalt der Rechnung

innerhalb der Zahlungsfrist. (siehe 6. Zahlungsbedingung)

b) Der/die Auftraggeber*in hat das Recht, innerhalb von fünf Tagen ab

Zugang der Kostenrechnung schriftlich Einwände gegen die Höhe

der erstattungspflichtigen Kosten vorzubringen.

2.6. Übernahme der Planung durch den/die Auftraggeber*in
Falls der Auftraggeber ausdrücklich die Verantwortung für die Planung des

Projekts übernimmt, entbindet dies die terramotion GbR von jeglicher

Verantwortung für die Durchführung des Projekts gemäß den ursprünglichen

Planungen.

2.6.1. Nichterfüllung der Planung
Sollte die Durchführung des Projekts nicht wie ursprünglich geplant

möglich sein und dies auf Fehler oderMängel in der von dem/der

Auftraggeber*in übernommenen Planung zurückzuführen sein, haftet

die terramotion GbR nicht für die entstandenen Schäden, Kosten oder

sonstige Folgen, die daraus resultieren.

2.6.2. Kostenübernahme
Etwaige Kosten, die infolge der fehlerhaften Planung durch den/die

Auftraggeber*in entstehen, sind von dem/der Auftraggeber*in zu

tragen. Die terramotion GbR ist nicht verpflichtet, für diese Kosten

aufzukommen oder Ersatz zu leisten.
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2.6.3. Schadensersatzansprüche
Die terramotion GbR übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Kosten

oder andere Verluste, die auf die vomAuftraggeber übernommene

Planung und deren Auswirkungen zurückzuführen sind.

2.7. Zusätzlicher Arbeitsaufwand
a) Nach erteiltemAuftrag und Bestätigung des Angebots können zusätzliche

Leistungen oder Anpassungen seitens des/der Auftraggeber*in entstehen, die

über den ursprünglich vereinbarten Umfang hinausgehen.

Jeglicher zusätzlicher Arbeitsaufwand, der durch die Anforderungen des/der

Auftraggeber*in entsteht und über den ursprünglichen Umfang hinausgeht,

wird dem/der Auftraggeber*in entsprechend zusätzlich in Rechnung gestellt.

b) Bevor zusätzliche Leistungen erbracht werden, ist eine Vereinbarung zwischen

dem/der Auftraggeber*in und der terramotion GbR erforderlich, in der die Art

der zusätzlichen Leistungen, der Umfang und die Kosten festgelegt werden. Die

Änderungsvereinbarung kann schriftlich in Form eines ergänzenden Angebots

oder formlos (WhatsApp, E-Mail, etc.) erfolgen.

c) Der Preis für den zusätzlichen Arbeitsaufwandwird auf Grundlage des

aktuellen Tagessatzes oder einer anderen vereinbarten Abrechnungsmethode

festgelegt. Der/die Auftraggeber*in wird über die Kosten für den zusätzlichen

Arbeitsaufwand imVoraus informiert.

d) Die terramotion GbR ist verpflichtet, den zusätzlichen Arbeitsaufwand und die

damit verbundenen Kosten transparent zu dokumentieren und dem/der

Auftraggeber*in auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Der/die Auftraggeber*in

hat das Recht, Einsicht in die Aufzeichnungen undDokumentationen über den

zusätzlichen Arbeitsaufwand zu nehmen.

3. Rohmaterial
der Begriff „Rohmaterial" umfasst alle ungeschnittenen und unbearbeiteten

Aufnahmen, die während des Drehs gemacht wurden. Dazu gehören sämtliche

Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, B-Roll-Aufnahmen, Interviews, Dialoge,

Hintergrundgeräusche und jegliches zusätzlichesMaterial, das während der

Dreharbeiten erfasst wurde.

3.1. Archivierung

3.1.1. Archivierungsdauer
a) Die terramotion GbR archiviert das Rohmaterial des Projekts für

einen Zeitraum von 1 Jahr ab Zahlungseingang.

Gültig ab 12.03.2024
4



b) 14 Tage vor Ablauf des 1-jährigen Archivierungszeitraums

benachrichtigt die terramotion GbR den/die Auftraggeber*in über

das anstehende Löschen der Rohmaterialien.

3.1.1.1. Verlängerung der Archivierung
a) Wenn der/die Auftraggeber*in wünscht, dass das

Rohmaterial über den standardmäßigen

Archivierungszeitraum von 1 Jahr hinaus aufbewahrt wird,

ist eine Verlängerungmöglich.

b) Die Verlängerung der Archivierungsdauer ist kostenpflichtig

und die genauen Gebührenwerden individuell zwischen der

terramotion GbR und dem/der Auftraggeber*in vereinbart.

c) Die Kosten für die Verlängerung der Archivierungsdauer

werden dem/der Auftraggeber*in n in Rechnung gestellt und

sind innerhalb einer vereinbarten Frist zu zahlen.

3.1.2. Löschung des Rohmaterials
Nach Beendigung des Archivierungszeitraums oder bei ausdrücklicher

schriftlicher Aufforderung des/der Auftraggeber*in wird das

Rohmaterial gelöscht und nicht mehr aufbewahrt. Ein Zugriff auf das

Material ist ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehrmöglich und kann

auch nicht wiederhergestellt werden.

3.1.3. Vertragsbeendigung
Die Archivierungsdienstleistung kann von dem/der Auftraggeber*in

jederzeit schriftlich gekündigt werden. Die Archivierung endet zum

Ende des laufendenMonats.

Im Falle einer Kündigung vor Ablauf des Archivierungszeitraums

besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter oder

entstandener Gebühren.

3.2. Buy-Out

a) Das entstandene Video-, Foto- oder Tonmaterial (Rohmaterial) bleibt

Eigentum von der terramotion GbR undwird nicht mit dem produzierten

Film(en) an den/die Auftraggeber*in übertragen.

b) Der Kauf der Rohmaterialien kann nach Absprache zwischen terramotion

GbR und dem/der Auftraggeber*in erfolgen. Die Preise für den Kauf der

Rohmaterialien werden gesondert vereinbart und richten sich nach dem

Umfang und der Art desMaterials.

c) Nach einemBuy-Out des Rohmaterials ist der/die Auftraggeber*in für die

sichere Aufbewahrung und den Schutz desMaterials verantwortlich. Die

terramotion GbR übernimmt keine Haftung für Verluste, Beschädigungen
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oder Diebstahl desMaterials nach Übergabe an den/die Auftraggeber*in.

Die Archivierungsfrist (siehe 3. Archivierung) entfällt nach Übergabe an

den/die Auftraggeber*in.

d) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten die gesetzlichen

Bestimmungen zumUrheberrecht und zur Nutzung des erstellten

Materials
1.

2.
3.

4. Reisekosten

4.1. Spesen
Spesenwerden nach steuerlichen Spesensätzen abgerechnet.

4.2. Reise- & Anfahrtskosten
a) Wenn die Produktion eine Übernachtung erfordert, bucht terramotion GbR

diese Leistungmit max. 150 €/pro Nacht und Person. Die tatsächliche

Abrechnung erfolgt auf der Grundlage eines Belegs.

Sollte es aus gegebenen Anlässen nicht möglich sein, eine Unterkunft in

diesem Preissegment zu buchen, erfolgt die Buchungmit Absprache des/der

Auftraggeber*in.

b) Für Produktionenwird in der Regel einMietfahrzeug benötigt und von der

terramotion GbR angemietet. DieMiet- & Spritkosten, welche durch die

Produktion entstanden sind, werden nach Beleg abgerechnet.

c) Erfolgt die Anfahrt mit einem Fahrzeug eines Produktionsmitgliedes, werden

je Kilometer 0,38 € berechnet, zzgl. 0,01 € proMitfahrer.

d) Erfolgt die Anfahrt mit demZug, so werden die anfallenden Kosten nach Beleg

abgerechnet.

e) Werden öffentlichen Verkehrsmittel (Tram, Bus, Taxi, etc.) verwendet, werden

die anfallenden Kosten nach Beleg abgerechnet.

4.3. Reisetage ohneDreharbeiten
Reisetage, an denen keine Dreharbeiten stattfinden (z. B. An- und Abreisetage vor

bzw. nach dem eigentlichen Drehtag) werdenwie folgt abgerechnet:

Unter 4 Stunden Anreise: 40% des Tageshonorars zzgl. Zuschläge (siehe unter 2.4)
Über 4 Stunden Anreise: 60% des Tageshonorars zzgl. Zuschläge (siehe unter 2.4)

Die ggf. anfallende Drehtechnik wird zu 100% berechnet.

5. Zahlungsbedingungen

a) Die Zahlungsfrist beträgt grundsätzlich 7 Tage ab Rechnungsdatum, sofern nicht

anders vereinbart oder angegeben. Der/die Auftraggeber*in ist verpflichtet, den
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Rechnungsbetrag innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist vollständig zu

begleichen.

b) Die Zahlung kann per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte oder anderen

vereinbarten Zahlungsmethoden erfolgen. Alle anfallenden Bankgebühren oder

Transaktionskosten gehen zu Lasten des/der Auftraggeber*in.

c) Bei Zahlungsverzug ist der/die Auftraggeber*in automatisch in Verzug und hat

Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entrichten. Zusätzlich

könnenMahngebühren und Inkassokosten in angemessener Höhe berechnet

werden.

d) Der/die Auftraggeber*in ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten odermit

eigenen Forderungen aufzurechnen, es sei denn, diese sind rechtskräftig

festgestellt oder unbestritten. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der/die

Auftraggeber*in nur geltendmachen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben

Vertragsverhältnis beruht.

e) Rechnungenwerden in der Regel elektronisch per E-Mail an den/die

Auftraggeber*in übermittelt. Der/die Auftraggeber*in ist verpflichtet, die

Richtigkeit der Rechnung zu prüfen und etwaige Unstimmigkeiten der terramotion

GbR unverzüglichmitzuteilen.

f) Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die erbrachte Leistung und das

Endprodukt/die Endprodukte Eigentum von der terramotion GbR.

6. Angebot
Das von der terramotion GbR erstellte Angebot wird in der Regel digital versendet.

6.1. Angebotsgültigkeit
a) Sofern nicht anderweitig vereinbart, sind Angebote von der terramotion

GbR für einen Zeitraum von 4Wochen ab demDatum des Angebots gültig.

6.2. Annahme des Angebots
a) Der/die Auftraggeber*in kann das Angebot innerhalb der Gültigkeitsdauer

annehmen, indem er/sie die terramotion GbR eine schriftliche Bestätigung

zusendet.

b) Mit der Annahme des Angebots durch den/die Auftraggeber*in kommt ein

verbindlicher Vertrag zwischen der terramotion GbR und dem/der

Auftraggeber*in zustande.

c) Mit der Annahme des Angebots werden die allgemeinen

Geschäftsbedingungen von der terramotion GbR akzeptiert.

6.3. Aktualisierung des Angebots
a) Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer behält sich die terramotion GbR das

Recht vor, das Angebot zu aktualisieren. Bei einer Aktualisierung des
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Angebots können sich die Preise und andere Bedingungen ändern, um den

aktuellen Gegebenheiten gerecht zu werden.

b) Die terramotion GbRwird den/die Auftraggeber*in über die Aktualisierung

des Angebots rechtzeitig informieren und diemöglicherweise geänderten

Preise und Bedingungenmitteilen.

6.3.1. Sonderfall
Wenn der im Angebot angegebene Leistungszeitraum 3Monate nach

demAngebotsdatum liegt, behält sich die terramotion GbR das Recht

vor, das Angebot anzupassen, auchwenn das Angebot bereits bestätigt

wurde. Grund hierfür sindmögliche Veränderungen der wirtschaftlichen

Lage, die sich auf die Durchführung der Leistung auswirken könnten. Die

terramotion GbRwird dem/der Auftraggeber*in in einem solchen Fall

rechtzeitig über etwaige Anpassungen informieren und gegebenenfalls

alternative Lösungen vorschlagen. Der/die Auftraggeber*in hat das

Recht, das Angebot zu akzeptieren oder abzulehnen, wenn es zu

wesentlichen Änderungen kommt. Dies gilt auch, wenn das erste

Angebot bereits bestätigt wurde.

6.4. Offenhalten vonOptionen seitens des/der Auftraggeber*in
a) Will der/die Auftraggeber*in dieMöglichkeit für andere Dienstleister*innen

offenhalten, somuss er/sie dies als eineOption benennen. In einem solchen

Fall kann der/die Auftraggeber*in keine Regressansprüche stellen.

b) Wird keineOption benannt, gilt die Absprache als Buchung, sowie die AGB

als Vertragsgrundlage und der Auftrag als erteilt.

7. Nutzungsrechte &Urheberrecht

a) NachMaßgabe des Urheberrechtsgesetzes, steht der terramotion GbR das

Urheberrecht an sämtlichen eigens erstellten Konzepten, Grafiken, Audio- und

Videomaterialien sowie allen weiteren, im Sinne des Auftrags erstellten Daten zu.

b) Sofern nicht anders vertraglich vereinbart, überträgt die terramotion GbR dem/der

Auftraggeber*in stets einfache, internationale und zeitlich unbeschränkte

Nutzungsrechte. Die Übertragung umfasst insbesondere und ausschließlich die

Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung,

Sendung undWiedergabe im Sinne des Auftrags. (§ 31 Abs. 2 UrhG.)

c) Die Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung

des vereinbarten Auftragshonorars, beziehungsweisemit der vollständigen

Bezahlung der Schlussrechnung.

d) Jede darüberhinausgehendeNutzung, Verwertung, Verbreitung, Vervielfältigung

oder Veröffentlichung, besonders Kinoausstrahlungen und
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Rundfunkübertragungen im Sinne des Senderechts ist honorarpflichtig und bedarf

der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung von der terramotion GbR. Das gilt vor

allem für eine Zweitveröffentlichung oder Zweitverwertung.

e) Von der Rechtseinräumung ausgenommen sind die Rechte zur Bearbeitung,

Änderung, Ergänzung, fremdsprachige Synchronisation und das Recht zur

Verwendung von Ausschnitten in Bild und/oder Ton, sofern sie nicht vertraglich

ausdrücklich vereinbart und gesondert abgegolten werden. Für die Abgeltung

dieser abgetretenenNutzungsrechte ist zumindest der entgangene Gewinn der

Produktion anzusetzen. Davon unberührt ist der Anspruch auf Schadenersatz.

f) Ungeachtet des Umfangs der im Einzelfall eingeräumtenNutzungsrechte bleibt die

terramotion GbR berechtigt, die Inhalte im Rahmen ihrer Eigenwerbung zu

verwenden (z. B. in Showreels, auf ihrer Homepage, oder Social Media Accounts)

g) Die Bearbeitung oder Umgestaltung von Videos und Fotos, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf das Hinzufügen von Filtern, Effekten oder anderen

Modifikationen, ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Urhebers

nicht gestattet. Sollte die Bearbeitung oder Umgestaltung einen hinreichenden

Abstand zum ursprünglichenWerkwahren, kann sie als eigenständigesWerk

betrachtet werden und fällt nicht unter diese Regelung. Technisch bedingte

Änderungen, die für die Nutzung der Plattform erforderlich sind, sind von dieser

Regelung ausgenommen. Bei Verstößen gegen diese Bestimmungen behalten wir

uns rechtliche Schritte vor.

7.1. Externe Urheber
a) Bei Verwendung von externenDienstleister*innen oder Dritten können

deren Urheberrechte an bestimmten Elementen der Aufnahmen bestehen,

wie z. B. Musik, Logos, Schriftarten, Ton-, Video- oder Fotoaufnahmen oder

anderen geschützten Inhalten.

b) Die terramotion GbR bemüht sich, sicherzustellen, dass die Verwendung

solcher Elemente im Einklangmit den geltenden

Urheberrechtsbestimmungen steht und erforderliche Genehmigungen

oder Lizenzen eingeholt werden. Die entsprechenden Urheberrechte

verbleiben jedoch bei den jeweiligen externen Urheber*innen.

8. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam

oder undurchführbar sein oder werden, so wird dieWirksamkeit der übrigen

Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren

Bestimmung gilt eine wirksame und durchführbare Regelung, die demwirtschaftlichen

Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungmöglichst nahekommt.

Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken in dieser Vereinbarung. Die Parteien
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verpflichten sich, in einem solchen Fall gemeinsam an der Ausarbeitung einer neuen

Regelungmitzuwirken, die dem ursprünglichen Parteiwillen am nächsten kommt.

9. Gerichtsstand

Diese allgemeine Geschäftsbedingung tritt mit Auftragserteilung und Bestätigung des

Angebots in Kraft und bleibt gültig, solange keine schriftliche Änderungsvereinbarung

zwischen den Parteien getroffen wird.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingung unwirksam sein oder

werden, so bleibt dieWirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Anstelle der unwirksamen Bestimmungen soll eine Regelung treten, die dem

wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Für Streitigkeiten aus demVertragsverhältnis gilt der Gerichtsstand Leipzig als

vereinbart.
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